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Wichtige Infos in Kurzform 
 

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 erfolgt die Platzvergabe erstmalig mittels Online-

Verfahren.  
 

Eltern müssen zukünftig ihren Bedarf eigenständig im Onlineportal eintragen. Auch wenn erst ein 

Kindergartenplatz zum dritten Geburtstag gewünscht wird, ist eine frühzeitige Vormerkung sinnvoll.  

 

Bereits ab der Geburt können Vormerkungen für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz eingetragen 

werden. Besonders wichtig ist dies im Bereich der Krippenplätze, um sechs Monate vor dem 

möglichen Aufnahmedatum die Eltern informieren zu können.  

 

Bei der Eingabe des Platzwunsches können mehrere Betreuungen angegeben und mit Priorität 

versehen werden. 
 

Zusätzlicher Vorteil des Online-Verfahrens ist die Möglichkeit, jederzeit Zugriff auf die eigenen Daten 

zu haben. Änderungen (z.B. Adresse oder Betreuungsform) können unkompliziert im System erfasst 

werden. Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit im Bedarfsfall Gebrauch.  

 

Die Vormerkung über das Online-Verfahren stellt keine Platzzusage dar! Platzzusagen erfolgen 

mindestens sechs Monate vor dem geplanten Aufnahmedatum. 

 

Die Platzverteilung erfolgt jährlich im Zeitraum von Januar bis Ende Februar. Krippenplätze werden 
aufgrund der kurzen Zeitspanne auch unterjährig vergeben. 

 

Kinder, die eine Krippe besuchen und zum dritten Geburtstag in den Kindergarten wechseln sollen, 

müssen im Online-Verfahren nochmals eingetragen werden. Eine doppelte Erfassung mit einer 

Krippenbetreuung und eines Kindergartenplatzes ist grundsätzlich möglich. 

 

Sofern ein Ganztagesplatz gewünscht wird, sind die Vergaberichtlinien für GT-Plätze zu beachten! 

 

Kann ein Aufnahmewunsch in der ersten Kindertageseinrichtung nicht erfüllt werden, wird dies 

automatisch an die nächste Priorität weitergeleitet. Sofern der Aufnahmewunsch von den drei 
ausgewählten Einrichtungen gar nicht erfüllt werden kann, erhalten Sie eine automatisierte 

Benachrichtigung per E-Mail. Bitten wenden Sie sich in diesen Fällen an die Zentrale 

Vormerkungsstelle bei der Stadtverwaltung Östringen.  

 

Bitte sehen Sie von frühzeitigen Rückfragen bei den Kindertageseinrichtungen ab. Bis zum 

Koordinationszeitraum Januar/Februar können die Kindertageseinrichtungen keine Auskünfte 

erteilen.  

 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die Koordinierungsstelle bei der Stadtverwaltung Östringen 

(Tel: 07253/207-67, E-Mail: zentralevormerkung@oestringen.de). 
 

Stichtag/Anmeldetag 

 

Stichtag für einen Betreuungsplatz ab 3 Jahren ist immer der 31.01. für das darauffolgende 

Kindergartenjahr.  
Beispiel: Bis zum 31.01.2023 müssen alle Platzwünsche für das Kindergartenjahr 2023/24 (September 

2023 bis August 2024) eingetragen sein. 

 

Für Krippenplätze gibt es keinen Stichtag. 


